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im august 2020 wurde das „Gesetz zur vereinheitlichung des energiesparrechts für Gebäude 
und zur änderung weiterer Gesetze“, kurz Gebäudeenergiegesetz (GEG), erlassen und am 
13.08.2020 im bundesanzeiger veröffentlicht. es tritt am 1. november 2020 in Kraft.

in Kürze

Die energieeinsparung in Gebäuden soll nach dem 
neuen GeG durch das zusammenspiel zwischen 
einem energetisch hochwertigen baulichen Wärme-
schutz und einer effizienten anlagentechnik erreicht 
werden. Der verbleibende energiebedarf soll zuneh-
mend durch erneuerbare energien gedeckt werden.

Gegenüber dem bisherigen stand (energieein-
sparverordnung) wurden die energetischen anfor-
derungen für neubau und modernisierung nicht 
verändert. Der ausdrückliche politische Wille war es, 
bei der erstellung des GeG das bisher geltende hohe 
anforderungsniveau – u. a. mit blick auf die Wirt-
schaftlichkeit – nicht noch weiter zu verschärfen.

befreiungen bei unwirtschaftlichen maßnahmen 
(§ 102) und ausnahmen bei baudenkmälern und 
besonders erhaltenswerter bausubstanz (§ 105) 
bleiben bestehen.

Das Gesetz folgt dem Grundsatz der Wirtschaftlich-
keit und der technologieoffenheit. es ist ein schritt 
auf dem Weg zu einem nahezu klimaneutralen Ge-
bäudebestand bis zum Jahr 2050. Der Gebäudehülle, 
und hier insbesondere der Wärmedämmung der 
außenwände, kommt dabei eine besondere bedeu-
tung zu.
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Wer mehr über außenwände wissen will, findet alle 
informationen über baustoffe, Wandaufbauten und 
die unterschiedlichen arten der Wärmedämmung für 
neubau und bestand im ratgeber rund um die außen-
wand. erhältlich unter www.vdpm.info.



Worum Geht es?

Was ist das GEG und wozu dient es?

mit dem GeG werden drei bestehende energiespar-
rechtliche regelwerke für Gebäude zusammenge-
führt:

�� das energieeinsparungsgesetz – eneG (im zuge 
der ersten Ölkrise 1976 verabschiedet),

�� die energieeinsparverordnung – enev (löste 2002 
die Wärmeschutzverordnung (Wschv) und die 
heizungsanlagenverordnung (heizanlv) ab und 
fasste sie zusammen); und

�� das erneuerbare-energien-Wärmegesetz –  
eeWärmeG (teil des integrierten energie- und 
Klimaprogramms (ieKP), trat am 1. Januar 2009 in 
Kraft).

mit dem GeG sollen die europäischen vorgaben 
zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (energy 
Performance of buildings Directive; ePbD) und das 
Klimaschutz-ziel der bundesregierung, bis zum Jahr 
2050 einen „nahezu klimaneutralen“ Gebäudebe-
stand zu erreichen, umgesetzt werden. Gebäude 
sollen dann nur noch einen sehr geringen energie-
bedarf aufweisen, der dann mit erneuerbaren ener-
gien gedeckt werden kann.

Gleichzeitig beseitigt das GeG bestehende Diskre-
panzen und unklarheiten – zum beispiel unter-
schiedliche begriffsbestimmungen, die behandlung 
von strom aus erneuerbaren energien oder verschie-
dene anforderungen an die anlagentechnik – und 
legt den niedrigstenergie-Gebäudestandard für den 
neubau fest.
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Ab wann gilt das GEG?

Das Gebäudeenergiegesetz tritt zum 1. november 
2020 in Kraft.

anmerkung: einzelne artikel des GeG sind bereits 
am 9. august 2020 in Kraft getreten. Der hier be-
schriebene Gebäudebereich ist davon jedoch nicht 
betroffen.

Für wen gilt das GEG?

Das GeG mit 114 Paragrafen und 11 anlagen auf 
insgesamt 67 seiten gilt für alle Gebäude, die ent-
sprechend ihres verwendungszweckes unter ener-
gieeinsatz beheizt oder gekühlt werden, sowie für 
deren anlagen und einrichtungen der heizungs-, 
Kühl-, raumluft- und beleuchtungstechnik und der 
Warmwasserversorgung. für bestehende Gebäude 
gilt es nur, wenn veränderungen am Gebäude vor-
genommen werden.

Produktionsprozesse in Gebäuden werden vom 
GeG nicht berührt. ebenso findet es bei speziellen 
nichtwohngebäuden, wie zum beispiel tierställen, 
treibhäusern, traglufthallen, provisorischen Gebäu-
den oder Gebäuden für religiöse zwecke, und bei 
Wohngebäuden mit einer begrenzten jährlichen 
nutzungsdauer (z. b. bei ferienhäusern) keine an-
wendung.

Anforderungen an die Wärmedämmung von  

Neubauten

�� für neubauten gilt künftig ein einheitliches an-
forderungssystem, in dem energieeffizienz und 
erneuerbare energien integriert sind.

�� Der bauliche Wärmeschutz orientiert sich nach 
wie vor bei Wohngebäuden am höchstwert 
des spezifischen, auf die wärmeübertragende 
umfassungsfläche bezogenen transmissions-
wärmeverlusts und bei nichtwohngebäuden am 
höchstwert des mittleren Wärmedurchgangs-
koeffizienten der wärmeübertragenden umfas-
sungsfläche. 

�� für neu zu errichtende Wohngebäude gibt es 
eine alternative möglichkeit des nachweisver-
fahrens: das modellgebäudeverfahren. Damit 
kann die einhaltung der GeG-anforderungen 
anhand von mindestqualitäten der maßnahmen 
nachgewiesen werden, ohne dass aufwendige 
energetische berechnungen für den nachweis 
erforderlich sind (erläuterung siehe abschnitt 
„vereinfachtes nachweisverfahren für neubau-
ten“).
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Das Gebäude, um das es geht, wird mit einem soge-
nannten „referenzgebäude“ verglichen. Das referenz-
gebäude ist ein virtuelles Gebäude, das bei jeder ener-
getischen berechnung neu erstellt wird.

um die energetischen Kennwerte eines Wohn- oder 
nichtwohngebäudes im vergleich zu den anforde-
rungen des GeG (ehemals enev) bewerten zu können, 
muss das referenzgebäude baugleich mit dem nach-
zuweisenden Gebäude sein, weil Größe und form, 
ausrichtung nach himmelsrichtung, art der nutzung, 
Gebäudenutzfläche, anlagentechnik usw. einfluss 
auf den energiebedarf haben. Das referenzgebäude 
beschreibt somit den zu erwartenden energiebedarf, 
wenn das Gebäude mit dem aktuellen stand der tech-
nik ausgestattet ist.

Ablauf des Nachweises:

�� als erstes wird das nachzuweisende Gebäude mit 
den gewählten zonen, bauteilaufbauten, flächen 
und volumina, außenbauteilen und technischen 
anlagen manuell eingegeben und bilanziert (Wär-
mebilanz, nutz- und endenergiebedarf für trink-
warmwasser, raumlufttechnik und ggf. beleuch-
tung). am schluss werden die Kennwerte QP und 
ht´ ermittelt.

�� als zweites wird das referenzgebäude bilanziert. 
es basiert auf den manuellen eingaben, allerdings 
werden alle bauteile und anlagen automatisch 
durch referenztechnik ersetzt. Die referenztechnik 
ist jeweils in den anlagen 1 und 2 des GeG festge-
legt.

�� ist die berechnung zum referenzgebäude abge-
schlossen, werden die Werte des referenzgebäu-
des mit denen des neu zu errichtenden Gebäudes 
verglichen.

�� Die anforderungen sind erfüllt, wenn der Jahres- 
Primärenergiebedarf des neu zu errichtenden Ge-
bäudes höchstens 75% vom Wert des referenzge-
bäudes beträgt. zusätzlich darf bei Wohngebäuden 
der spezifische transmissionswärmeverlust nicht 
größer als beim referenzgebäude sein.  

bei nichtwohngebäuden besteht die zusatzanfor-
derung, dass der mittlere Wärmedurchgangskoeffi-
zient der wärmeübertragenden umfassungsfläche 
die vorgaben der anlage 3 GeG nicht überschreiten 
darf. 

Der spezifische Transmissionswärmeverlust HT´  

(gesprochen: „Ha-Te-Strich“)

hinter dem spezifischen transmissionswärmeverlust 
(ht´) eines Gebäudes verbirgt sich der addierte Wär-
meverlust aller hüllflächen, bezogen auf die gesamte 
wärmeumschließende fläche der Gebäudehülle. zur 
ermittlung addieren experten zunächst die verluste 
aller Gebäudebauteile, die an erdreich, außenluft oder 
nicht beheizte bereiche grenzen. anschließend divi-
dieren sie den Wert durch die summe der flächen aller 
bauteile. Das ergebnis erhält dann die einheit Watt 
pro Quadratmeter und Kelvin (W/m² · K). es hat einen 
vergleichsweise kleinen betrag und hilft, den energeti-
schen zustand der hüllflächen verschiedener Gebäude 
leicht miteinander zu vergleichen. Denn je kleiner der 
Kennwert ist, umso weniger Wärme verliert ein haus 
über seine Gebäudehülle.

Der Jahres-Primärenergiebedarf QP

Der gesamte energiebedarf eines Gebäudes wird 
rechnerisch ermittelt. in der Praxis wird der energiebe-
darf durch strom, Gas, Öl oder erneuerbare energien 
gedeckt. am beispiel strom lässt sich zeigen, was sich 
hinter dem „Primärenergiebedarf“ verbirgt. Damit der 
endverbraucher 1 kWh strom nutzen kann, muss bei 
der stromerzeugung eine bestimmte menge fossile 
energie, z. b. Kohle, eingesetzt werden. ein teil dieser 
energie geht bei der erzeugung „verloren“ und ein 
anderer teil beim transport im netz oder an anderen 
stellen. entscheidend ist aber der energieeinsatz, der 
nötig ist, damit der endverbraucher 1 kWh strom 
verbrauchen kann. Das ist der Primärenergiebedarf. 
im beispiel des netzbezogenen stroms sind für eine 
Kilowattstunde strom „aus der steckdose“ 1,8 Kilo-
wattstunden Primärenergie erforderlich. obwohl der 
energiebedarf aus sicht des verbrauchers nur 1 kWh 
beträgt, liegt der „echte“ Primärenergiebedarf im falle 
von strom aus dem netz bei 1,8 kWh.

Kurz erklärt: Der nachweis mit dem referenzgebäude
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Vereinfachtes Nachweisverfahren für Neubauten

ein vereinfachtes nachweisverfahren für neue Wohn-
gebäude soll bauherren und Planer entlasten. mit dem 
„modellgebäudeverfahren“ können sie anforderungen 
nachweisen, ohne dass aufwendige berechnungen 
erforderlich sind. für die anwendung des vereinfachten 
nachweisverfahrens nach § 31 GeG müssen zunächst 
eine reihe von voraussetzungen geprüft und erfüllt 
werden, z. b. Größe der beheizten bruttogrundfläche, 
begrenzung des fensterflächenanteils, Gebäude darf 
nicht mit einer Klimaanlage ausgestattet sein und nur 
maximal 6 Geschosse haben usw. Je nachdem, welche 
anlagentechnik für heizung und Warmwasser verwen-
det wird, ergibt sich danach in abhängigkeit von der 
beheizten bruttogrundfläche eine zuordnung zu einer 
von vier möglichen Wärmeschutzvarianten (a bis D).

für außenwände sind dann in abhängigkeit von der 
Wärmeschutzvariante die folgenden Wärmedurch-
gangskoeffizienten umax einzuhalten:

außenwände gegen außenluft

Wärmeschutzvariante

maximal zulässiger 
Wärmedurchgangs-

koeffizient
umax

a 0,15 W/(m² · K)

b 0,19 W/(m² · K)

c 0,23 W/(m² · K)

D 0,28 W/(m² · K)

Die schärfste anforderung (a) trifft z. b. auf neu zu er-
richtende Gebäude zu, die mit fossilen brennstoffen be-
heizt werden und eine relativ große bruttogrundfläche 
aufweisen (ab 236 m²). Die niedrigste anforderung (D) 
trifft z. b. dann zu, wenn das Gebäude (unabhängig von 
der bruttogrundfläche) mit einer sole-Wasser-Wärme-
pumpe beheizt wird.

bei üblichen Wandaufbauten mit außenliegender Wär-
medämmung entspricht die Wärmeschutzvariante a 
in der regel einer Dämmstoffdicke von mehr als 20 cm 
und die variante D einer Dämmstoffdicke von mindes-
tens 12 cm.

Anforderungen an die Wärmedämmung von Be-

standsgebäuden

Die energetischen anforderungen bei der moderni-
sierung bestehender Gebäude bleiben unverändert 
auf dem stand der bisher geltenden energieeinspar-
verordnung.

Die anforderungen für außenwände kommen dann 
zum tragen, wenn große teile des außenputzes er-
neuert werden oder auf eine vorhandene Wand eine 
Wärmedämmung, z. b. ein WDvs, aufgebracht wird. 
Die anforderungen gelten nicht, wenn ein altputz 
nur partiell „repariert“ wird (siehe infokasten).

Putzreparatur oder Putzerneuerung? 

um herauszufinden, ob die anforderungen des GeG gel-

ten, muss geprüft werden, ob es sich um eine Putzrepara-

tur oder eine Putzerneuerung handelt. für Putzreparatu-

ren gelten die anforderungen des GeG in der regel nicht, 

für Putzerneuerungen aber wohl.

„Putzreparaturen“ sind arbeiten, bei denen der vorhan-

dene Putz („altputz“) nicht vollständig abgeschlagen wird. 

Wird z. b. ein gerissener oder beschädigter Putz mit einem 

neuen renovierungsputz überputzt, so handelt es sich um 

eine Putzreparatur.

erst wenn der vorhandene Putz über eine fläche von 

mehr als 10% der gesamten außenwandfläche  abge-

schlagen und erneuert wird, ist für diese teilfläche eine zu-

sätzliche Wärmedämmung vorgeschrieben. Letzteres gilt 

aber ausdrücklich nur dann, wenn es technisch möglich ist.

Beispiel: Wird im Rahmen einer Modernisierung auf ein-
zelnen Teilflächen der Putz abgeschlagen, dann müssten 
diese Teilflächen, soweit sie größer als 10% der Gesamtau-
ßenwandfläche sind, mit einer Wärmedämmung versehen 
werden. Eine solche „pflasterartig aus der Gesamtfläche 
hervorstehende“ Dämmung gilt als „technisch nicht mög-
lich“ und die Anforderungen des GEG gelten insoweit 
nicht.

für die Praxis heißt das: erst wenn der Putz über die ge-

samte Wandfläche abgeschlagen wird – und damit quasi 

wieder der unverputzte „rohbauzustand“ hergestellt 

wird – gilt das anschließende erneute verputzen als „Putz-

erneuerung“. Dann gelten für solche flächen die entspre-

chenden anforderungen an den Wärmeschutz, sodass in 

der regel eine zusätzliche Wärmedämmung erforderlich 

ist.
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in der anlage 7 zum GeG sind die maximal zulässi-
gen Wärmedurchgangskoeffizienten, die nach der 
vorgenommenen modernisierung einer außenwand 
nicht überschritten werden dürfen, zusammenge-
stellt.

bauteilgruppe: außenwände gegen außenluft

maßnahme

maximal zulässiger 
Wärmedurchgangs-
koeffizient umax der 
außenwand nach 
Durchführung der 

maßnahme

ersatz oder erstmaliger 
einbau einer außenwand

0,24 W/(m² · K)

anbringen von bekleidun-
gen (Platten oder platten-
artige bauteile), verscha-

lungen, mauervorsatzscha-
len oder Dämmschichten 
auf der außenseite einer 

bestehenden Wand

0,24 W/(m² · K)

erneuerung des außen-
putzes einer bestehenden 

Wand
0,24 W/(m² · K)

Gerade bei bestandsbauten kann es vorkommen, 
dass Dämmschichtdicken aus technischen Gründen 
begrenzt sind und deshalb der maximal zulässige 
Wärmedurchgangskoeffizient nicht eingehalten 
werden kann. Dann gelten die anforderungen des 
GeG als erfüllt, wenn die nach anerkannten regeln 
der technik höchstmögliche Dämmschichtdicke ein-
gebaut wird (GeG anlage 7 zu § 48 – fußnote 1).

es ist auch möglich, bei modernisierungen die erfül-
lung der energetischen anforderungen über eine 
(aufwendige) energetische bewertung des Gesamt-
gebäudes nachzuweisen. in diesem fall gelten die 
oben erläuterten bauteilanforderungen nicht.

Spezialthema „Innendämmungen“

Wer sein Gebäude im zuge einer energetischen mo-
dernisierung mit einer raumseitigen innendämmung 
versehen will, findet auch im neuen GeG weiterhin 
keine konkreten anforderungen dafür.

Der fachverband innendämmung e. v. (fviD) emp-
fiehlt für außenwände, die nachträglich mit einer 
innendämmung versehen werden, die folgenden 
anhaltswerte für den Wärmedurchgangskoeffizien-
ten (umax):

�� umax = 0,50 W/(m² · K) für massive außenwände

�� umax = 0,65 W/(m² · K) für sichtfachwerkwände



Innovationsklausel

§ 103, die sogenannte „innovationsklausel“, ist ein 
versuch – und daher auch zeitlich begrenzt. sie ist 
nur bis ende 2023 bzw. 2025 gültig und setzt immer 
eine Genehmigung durch die zuständigen behörden 
voraus.

Durch ein alternatives system kann – zunächst bis 
zum 31.12.2023 – die gleichwertige erfüllung der 
vorgeschriebenen anforderungen nicht nur über 
den Primärenergiebedarf, sondern stattdessen auch 
über eine begrenzung der treibhausgas-emissionen 
des Gebäudes sichergestellt werden. hierbei muss 
auf Gleichwertigkeit geachtet werden. zusätzlich 
gilt, dass der endenergiebedarf des Gebäudes bei 
neubauten den 1,2-fachen und bei modernisierun-
gen den 1,25-fachen Wert des endenergiebedarfs 
des referenzgebäudes nicht überschreiten darf.

Darüber hinaus erlaubt die innovationsklausel auch 
den sogenannten „Quartiersansatz“. bis zum  
31. Dezember 2025 können bauherren oder eigentü-
mer bei änderung ihrer Gebäude, die in räumlichem 
zusammenhang stehen, eine vereinbarung über die 
gemeinsame erfüllung der anforderungen treffen, 
wenn sichergestellt ist, dass die Gebäude in ihrer 
Gesamtheit die anforderungen erfüllen. Der verein-
barung muss eine einheitliche Planung zugrunde 
liegen, die eine realisierung der maßnahmen inner-
halb von drei Jahren vorsieht.

Graue Energie

Grundsätzlich braucht man zur errichtung oder 
modernisierung eines Gebäudes energie, z. b. für die 
herstellung der eingesetzten baustoffe. man nennt 
diese energie auch „Graue energie“. sie steckt sozusa-
gen fest im Gebäude – unsichtbar und deshalb „grau“.

im GeG (§ 7 abs. (5)) wird angekündigt, dass bis zum 
31. Dezember 2022 ergebnisse von forschungspro-
jekten vorgelegt werden sollen, auf deren Grundlage 
eine „ökobilanzielle bewertung“ von Gebäuden erfol-
gen kann. ziel ist es, die „graue energie“ zu erfassen 
und später auch entsprechende anforderungen zu 
stellen.

zu bedenken ist hierbei, dass einzelne baustoffe 
oder bauteile eine funktion erfüllen müssen und 
die „graue energie“ kein alleiniges Kriterium für die 
auswahl eines baustoffes sein kann. bei der Wärme-
dämmung besteht außerdem die besonderheit, dass 
die zu ihrer herstellung eingesetzte energie über die 
nutzungsdauer eines Gebäudes (i. d. r. werden hier 30 
Jahre angesetzt, in der realität ist die nutzungsdauer 
jedoch deutlich höher, z. b. 50 Jahre oder noch länger) 
um ein vielfaches wieder „hereingeholt“ wird, indem 
der heizenergieverbrauch minimiert werden kann.

Wer mehr über die „Graue energie“ wissen möchte, 
findet alle informationen im factsheet „verschlingt  
die herstellung einer Wärmedämmung mehr ener-
gie als man hinterher einspart?“. erhältlich unter  
www.vdpm.info.
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Umrechnung in Treibhausgas-Emissionen

in den energieausweisen wird erstmalig die mit dem 
Gebäudebetrieb verbundene emittierte menge von 
treibhausgasen angegeben. Die berechnung erfolgt 
mit hilfe sogenannter emissionsfaktoren, die in an-
lage 9 zum GeG zusammengestellt sind.

beispiele für co2-emissionen 
verschiedener energieträger

energieträger

erzeugte co2- 
emissionen je kWh  

[g co2-äquivalent]

heizöl 310

erdgas 240

strom aus dem stromnetz 560

Gebäudenah erzeugter 

strom aus Photovoltaik 

oder Windkraft

0

erdwärme, Geothermie, 

solarthermie, umgebungs-

wärme

0

holz 20

Regelung der finanziellen Förderung 

Die finanzielle förderung von energieeffizienzmaß-
nahmen ist nunmehr in § 89 GeG geregelt. Gefördert 
werden können unter anderem maßnahmen zur 
verbesserung der energieeffizienz bei der moder-
nisierung bestehender Gebäude, wenn mit der 
geförderten maßnahme die GeG-anforderungen 
übererfüllt werden. Dies gilt auch für die errichtung 
besonders energieeffizienter Gebäude.

in der regel werden zur bewertung der „übererfül-
lung“ die Kriterien der KfW-bank herangezogen: der 
sogenannte KfW-effizienzhaus-standard. Je höher 
dieser standard ist, umso weniger energie braucht 
ein Gebäude. Der KfW-effizienzhaus-standard setzt 
sich aus 2 Kriterien zusammen: Wie hoch ist der Ge-
samtenergiebedarf der immobilie? und wie gut ist 
die Wärmedämmung der Gebäudehülle?

Die KfW-Standards 40, 40 plus und 55
Die Werte 40, 40 plus und 55 definieren die unter-
schiedlichen KfW-effizienzhaus-standards. Je kleiner 
der Wert ist, desto geringer ist der energiebedarf der 
immobilie und desto mehr staatliche förderung gibt 
es. als referenz dient ein KfW-effizienzhaus 100, 
das den gesetzlichen vorgaben des GeG entspricht. 
im vergleich dazu benötigt das effizienzhaus 55 nur 
55 % der Primärenergie des effizienzhauses 100.

Förderprogramme
Die aktuellen förderprogramme der KfW-bank sind 
umfangreich und können pro Wohneinheit bis zu 
48.000 € an investitionszuschüssen ausmachen. Die 
mittel müssen immer vor beginn der maßnahme 
beantragt werden. Die KfW-bank informiert darüber 
in einem eigenen zuschussportal unter www.kfw.de.

bei der steuerlichen förderung der energetischen 
modernisierung sind förderbeträge von bis zu 
40.000 € möglich. Der vorteil ist, dass mit der maß-
nahme sofort begonnen werden kann und die ab-
rechnung später über die steuererklärung erfolgt. 
Wichtig ist in diesem zusammenhang die vorlage 
der bescheinigung des ausführenden fachunterneh-
mens (ausfüllbare muster sind unter www.vdpm.info 
abrufbar).

Wer mehr zum thema „außenwände dämmen und 
steuern sparen“ wissen möchte, findet alle informa-
tionen in der broschüre „steuern sparen!“ erhältlich 
unter www.vdpm.info.
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Der Bußgeldkatalog

Die bußgeldvorschriften nach § 108 bei ordnungs-
widrigkeiten sind nicht unerheblich. Die Geldbußen 
schwanken zwischen 5.000 € und 50.000 €, je nach 
ordnungswidrigkeit. beispiele:

bußgelder gemäß § 108 GeG

GeG verstoß
Geldbuße 

bis zu

§ 47
Geschossdecke nicht  

nachträglich gedämmt
50.000 €

§ 80

energieausweis oder eine 

Kopie nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig vorgelegt

10.000 €

§ 96

unternehmererklärung nach 

§§ 96 nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig, nicht in 

der vorgeschriebenen Weise 

oder nicht rechtzeitig vorge-

nommen

5.000 €

Welche weiteren Besonderheiten gibt es noch?

vorgeschriebene energieberatung bei verkauf oder 
modernisierung von ein- und zweifamilienhäusern

Käufern von ein- oder zweifamilienhäusern muss in 
zukunft vom verkäufer oder immobilienmakler ein 
beratungsgespräch mit einem energieberater, der 
zur ausstellung eines energieausweises berechtigt 
ist, angeboten werden. voraussetzung dafür ist, 
dass ein energieberater diese Leistung unentgeltlich 
anbietet (§ 80 abs. (4)).

Wird eine energetische modernisierung durchge-
führt und dabei eine energetische bewertung des 
Gesamtgebäudes vorgenommen (berechnungen 
nach § 50 abs. 3), hat der eigentümer vor beauftra-
gung der Planungsleistungen ein informatorisches 
beratungsgespräch mit einem dafür berechtigten 
energieberater durchzuführen, sofern dieser die 

Leistung unentgeltlich anbietet (§ 48). handwerker, 
die Leistungen im rahmen einer vorgesehenen ener-
getischen modernisierung anbieten, müssen den 
eigentümer auf die Pflicht zur führung eines bera-
tungsgespräches (s. o.) bereits bei angebotsabgabe 
schriftlich hinweisen (§ 48).

Veraltete Heizungen austauschen

Wenn in einem bestandsgebäude ein Öl-heizkessel 
ausgetauscht werden muss, kann ab 2026 nur dann 
ein neuer Öl-heizkessel eingebaut werden, wenn in 
dem Gebäude der Wärme- und Kältebedarf anteilig 
durch die nutzung erneuerbarer energien gedeckt 
wird. Die bereits bisher in der energieeinsparverord-
nung enthaltene austauschpflicht für Öl- und Gas-
heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, wurde in das 
GeG integriert. Die austauschpflicht gilt bei selbstge-
nutzten ein- und zweifamilienhäusern aber nur bei 
eigentümerwechsel und für den neuen eigentümer.

Bedienung und Wartung der Anlagentechnik

Die betreiberverantwortung für betriebsbereit-
schaft, bedienung und Wartung der anlagentechnik 
(GeG §§ 58-60) ist nun klar definiert. 

Ausblick

Der bundesrat hat in einer entschließung zum Ge-
bäudeenergiegesetz betont, dass

�� bei der Gebäudesanierungsstrategie die belange 
der mieter zu berücksichtigen sind; und

�� im Gebäudebereich anreize für den einsatz er-
neuerbarer energien geschaffen werden sollen.

Damit ist der künftige Weg vorgezeichnet.
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Sozialverträglichkeit energetischer Modernisierung

zum einen wird es darauf ankommen, im Gebäudebe-
stand die energetische modernisierung schneller als 
bisher voranzubringen, ohne damit mieter und ver-
mieter zu überfordern. Politisch wird immer wieder die 
forderung erhoben, die Kosten zu dritteln: ein Drittel 
der vermieter, ein Drittel der mieter und ein Drittel der 
staat. 

Erneuerbare Energien und „Niedertemperatur-Paket“

zum anderen soll und muss der anteil erneuerbarer 
energien im Gebäudesektor größer werden, um am 
ende (2050) ganz auf energie aus fossilen Quellen (Öl, 
Gas) verzichten zu können. Dies setzt allerdings voraus, 
dass alle maßnahmen so aufeinander abgestimmt 
werden, dass die Gebäude spätestens 2050 „niedertem-
peratur-ready“ sind. Dazu gehören eine entsprechend 
gut gedämmte Gebäudehülle und am besten auch eine 
fußboden- oder flächenheizung. nur dann können 
Gebäude mit besonders energieeffizienten Wärme-
pumpen oder niedertemperatur-fernwärme beheizt 
werden.

Langfristig: CO2-Emissionen als Anforderungsgröße

fachkreise gehen davon aus, dass die anforderungen 
des GeG langfristig auf eine begrenzung der co2-emis-
sionen eines Gebäudes umgestellt werden. in dieses 
Konzept könnten dann auch die co2-emissionen, die 
bei der herstellung des Gebäudes entstehen (stichwort: 
„Graue energie“), einbezogen werden.

Termine

bis zum 31.12.2022 sollen die forschungsergebnisse 
zur ökobilanziellen bewertung von Gebäuden und 
zur erfassung der „grauen energie“ vorgelegt wer-
den.

im Jahr 2023 werden gemäß § 9 GeG die anforde-
rungen an zu errichtende und bestehende Gebäude 
von den zuständigen ministerien überprüft und in 
abhängigkeit der ergebnisse innerhalb von 6 mo-
naten nach abschluss der überprüfung ein Gesetz-
gebungsvorschlag für eine Weiterentwicklung der 
anforderungen vorgelegt.

bis zum 31.12.2023 kann eine befreiung gemäß  
„innovationsklausel“ nach § 103 GeG erfolgen.

erstmals zum 01.03.2024 berichten gemäß §§ 101 
GeG abs. 4 die bundesländer der bundesregierung 
über die wesentlichen erfahrungen mit den stich-
probenkontrollen nach § 99 GeG zu energieauswei-
sen und inspektionsberichten über Klimaanlagen 
(danach alle 3 Jahre).

bis zum 31.12.2025 müssen die zuständigen bun-
desministerien einen bericht über das ergebnis der 
überprüfung des berechnungsverfahrens zur ermitt-
lung der Primärenergiefaktoren von Wärmenetzen, 
in denen Wärme genutzt wird, die in KWK-anlagen 
erzeugt wird, vorlegen. Der bericht soll einen vor-
schlag für eine gesetzliche regelung zur umstellung 
des berechnungsverfahrens ab dem Jahr 2030 ent-
halten.

bis zum 31.12.2025 können bauherren und eigen-
tümer entsprechend der „innovationsklausel“ ge-
mäß § 103 GeG unter bestimmten bedingungen für 
Gebäude, die in einem räumlichen zusammenhang 
stehen (Quartiere), eine vereinbarung über die ge-
meinsame erfüllung der anforderungen des GeG 
treffen.

ab 01.01.2026 ist ein einbau von heizkesseln mit Öl 
oder festen fossilen brennstoffen nur unter gleich-
zeitiger verwendung erneuerbarer energien erlaubt.

Der Naturschutz stellt klar: 

„in der tat darf man sich hinsichtlich regenerativer 
energien keine illusionen machen: auch diese (Wind-
räder, solaranlagen, biogas, „grüner Wasserstoff“) 
benötigen ressourcen, die nicht immer „grün“ sind. 
Wenn man nur versucht – im sinne des Green new 
Deal – fossile durch regenerative energieträger zu 
ersetzen, wird das nicht ausreichen und zu unnötiger 
umweltbelastung führen. vorrangig muss deshalb 
die effiziente(re) nutzung der vorhandenen energie 
im blickfeld stehen. Die steuerliche förderung für die 
nachträgliche Wärmedämmung des Gebäudebestan-
des ist dafür ein wichtiger beitrag.“

Danny Püschel
NABU-Experte für Energiepolitik und Klimaschutz
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